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B e r i c h t

Der Ausschuss für Finanzen hat den Einzelplan 07 – Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Tourismus des Staatshaushaltsplans für die Haushaltsjahre 2023/2024 
in seiner 20. Sitzung am 17. November 2022 beraten. 

In die Beratung einbezogen wurde auch die Mitteilung des Ministeriums für Fi-
nanzen vom 26. Oktober 2022 betr. Beschäftigungsbedingungen, Bezüge, Dota-
tionen und Ausstattung der vom Land Baden-Württemberg aufgrund außertarif-
licher Sonderverträge Beschäftigten – Drucksache 17/3503, soweit sie den Einzel-
plan 07 berührt. 

Die zu dieser Einzelplanberatung schriftlich eingebrachten Änderungsanträge 
07/1 bis 07/20 und 07/22 bis 07/49 sowie der Entschließungsantrag 07/21 sind 
diesem Bericht beigefügt (siehe Anlagen). 

Der Vorsitzende begrüßt die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus so-
wie den Ministerialdirektor im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus. 

Der Berichterstatter berichtet, das Volumen des Einzelplans 07 betrage rund  
616 Millionen € im Jahr 2023 und rund 589 Millionen € im Jahr 2024. Dies ent-
spreche einem Anteil am Gesamthaushalt des Landes von jeweils rund 1 %.

Im Einzelplan 07 seien 2023/2024 pro Jahr Drittmittel in Höhe von 105 Millionen € 
für das Meister-BAföG enthalten.

Verschiedene Maßnahmen würden zwar über den Einzelplan 07 abgewickelt, 
finanzierten sich aber aus Rücklagen, die im Einzelplan 12 und nicht im Einzel-
plan 07 veranschlagt seien. Dies seien z. B. der Landesanteil an den Coronahil-
fen und das Maßnahmenpaket „Zukunftsland BW“.

Zentrales Ziel des Wirtschaftsministeriums sei die Stärkung der Wirtschaft, ins-
besondere die Erhaltung und der Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit der kleinen 
und mittelständischen Unternehmen. Hierzu gelte es vor allem das Fachkräfte-
angebot im Land zu sichern, die Innovationskraft der Forschungsinfrastruktur und 
der Unternehmen zu stärken, die Erschließung von Auslandsmärkten auszubauen 
und zukunftsfähige sowie attraktive Arbeitsbedingungen zu schaffen. Damit kor-
respondiere das Ziel eines hohen Beschäftigungsstands mit dem Fokus auf mög-
lichst sichere Beschäftigungsverhältnisse. Ferner sei ein wichtiges Ziel, mit einer 
nachhaltigen Tourismuspolitik den Tourismus als bedeutenden Wirtschaftsfaktor 
für das Land zu sichern.

Die Wirtschaftsförderpolitik stehe vor einer ganzen Reihe von enormen zukunfts-
relevanten Herausforderungen. Mit den aktuellen Krisen Ukraine-Krieg – Ener-
giemangel –, exorbitant gestiegenen Energiekosten – Inflation – und drohendem 
Wirtschaftsabschwung stehe auch Baden-Württemberg vor großen Herausforde-
rungen, die in wirtschaftlicher Hinsicht die Dimension der Coronakrise überstie-
gen.

Inzwischen könne sicher davon ausgegangen werden, dass Deutschland in eine 
Rezession abrutsche, die wohl mehrere Quartale anhalten dürfte. Dabei gehe es 
aber nicht nur um eine konjunkturelle Schwächephase, sondern um nichts weniger 
als strukturelle Gefahren für das baden-württembergische Erfolgsmodell. Gleich 
mehrere Faktoren wie die notwendige Stärkung der Resilienz von Lieferketten, 
die Transformation der Wirtschaft sowie ein sich abzeichnender Arbeitskräfte-
mangel würden für einen länger anhaltenden Kosten- und Preisdruck sorgen.

Diesen Anforderungen solle der Einzelplan 07 mit seinen politischen Schwer-
punkten und den entsprechenden Maßnahmen gerecht werden.

(Redaktioneller Hinweis: Der Vorsitzende fragt im Folgenden bei 
jedem Aufruf von Kapiteln, Anträgen und weiteren Beratungsge-
genständen nach Wortmeldungen. Dies wird angesichts der Vielzahl 
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der Aufrufe nicht explizit im Protokoll wiedergegeben. Soweit also 
nach einem Aufruf keine Ausführungen zur Sache vermerkt sind, ist 
der Ausschuss ohne Wortmeldungen direkt in die Beschlussfassung 
eingetreten.)

Der Ausschuss nimmt von der Mitteilung Drucksache 17/3505, so-
weit diese den Einzelplan 07 betrifft, ohne Widerspruch Kenntnis.

Ferner nimmt der Ausschuss vom Vorwort sowie von den produkt-
orientierten Informationen ohne Widerspruch Kenntnis.

Kapitel 0701

Ministerium

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD erklärt, er bringe zu diesem Kapitel gleich 
einige Punkte zur Sprache, die der SPD-Fraktion im Rahmen des Einzelplans 07 
wichtig seien. Die einzelnen Anträge seiner Fraktion werde er dann im Verlauf 
der Beratungen nicht mehr weiter kommentieren.

Besonders zu den Kapiteln 0702 – Allgemeine Bewilligungen –, 0703 – Arbeit – 
und 0710 – Mittelstandsförderung – hätte sich die SPD von der Landesregierung 
deutlich mehr Akzente gewünscht. Deswegen beantrage sie die Einrichtung eines 
Transformationsfonds als Ergänzung des InvestBW-Fonds in Höhe von 100 Mil-
lionen €, der Unternehmen in die Lage versetzen solle, Maßnahmen im Bereich 
der energetischen Sanierung und auf dem Weg in eine industrielle Energieautar-
kie voranzubringen.

Darüber hinaus sollten 350 Millionen € für aktuell dringend benötigte Soforthil-
fen, Liquiditätshilfen für Unternehmen etatisiert werden, um vor allem auch mitt-
leren und kleineren Betrieben in der Krise zur Seite zu stehen. So solle das Land 
auch in der Lage sein, fehlende Bundesmittel zu kompensieren.

Im Bereich Arbeit liege ein Schwerpunkt der Haushaltsanträge der SPD-Fraktion 
auf der Förderung Geringqualifizierter. Hier bedürfe es größerer Anstrengungen 
des Landes.

Ferner nennt er die Anträge seiner Fraktion zur Auflegung eines eigenen Landes-
arbeitsmarktprogramms und eines Weiterbildungsfonds.

Zur Mittelstandsförderung sei es wichtig, im Handwerkssektor finanziell deut-
lich nachzulegen und die überbetrieblichen Bildungsstätten auszubauen und zu 
stärken, um die Wirtschaft in der klimagerechten Transformation zu unterstützen 
und das Handwerk in die Lage zu versetzen, die Klimawende, die Energiewende 
mitzugestalten.

In Abstimmung mit den Handwerkskammern seien die Anträge auf Ausweitung 
der Meisterprämie auf die Industrie und zur Verdopplung des Meistergründungs-
zuschusses gestellt worden. In einem Entschließungsantrag werde von seiner 
Fraktion zudem gefordert, den Meistergründungszuschuss dergestalt weiterzuent-
wickeln, dass der Zuschuss innerhalb von fünf Jahren nach der Meisterprüfung 
beantragt werden könne.

Ein Abgeordneter der Fraktion der AfD stellt grundsätzlich fest, dass die Unter-
nehmen Entlastungen, aber keine Zuschüsse – quasi Gunstzuschüsse – benötigten, 
die vom Land verteilt würden. Nur durch strukturelle Entlastungen würden sie be-
fähigt, wettbewerbsfähig zu bleiben und die Märkte bedienen zu können. Deshalb 
müsse den Unternehmen durch Bürokratieabbau und dauerhafte Kostenentlastung 
geholfen werden. Investitionen erforderten nämlich längerfristige Kalkulationen. 
Ein aktueller Zuschuss oder eine Ad-hoc-Hilfe brächten die Unternehmen letzt-
lich nicht weiter. Existenzen sichere das Land dauerhaft am besten durch Lasten-
abbau und nicht durch Einrichtung immer weiterer Fördertöpfe.
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Ein Abgeordneter der Fraktion der CDU betont, wenn das Land noch mehr Geld 
zur Verfügung hätte, könnten auch noch weiter gehende Wünsche erfüllt werden.

Das Land befinde sich auf verschiedenen Märkten, aber insbesondere auf dem 
Energiemarkt in einer schweren Angebotskrise. Es gehe jetzt darum, alles ans 
Netz zu bringen, was gehe. Dies sei eine ganze zentrale Aufgabe des Bundes. Nur 
dadurch könne eine Rezession gemildert werden, könnten die Energiepreise ge-
senkt werden. Durch eine dadurch erfolgreichere Wirtschaft könnten mehr Steuer-
einnahmen generiert werden und müsste weniger durch Hilfsfonds – wie sie die 
SPD-Fraktion mit ihren Anträgen fordere – abgefedert werden. Insofern gebe es 
diesbezüglich im Moment durchaus Kritik an der Bundesregierung.

Zum Investitionsfonds verweist er auf den InvestBW-Fonds, in den der Transfor-
mationsfonds nach den Vorstellungen der SPD-Fraktion integriert werden solle. In 
der Tat müsse darüber nachgedacht werden, wie energiesparende Investitionen ge-
fördert werden könnten. Aber dies sei im nächsten Jahr zu diskutieren, wenn festste-
he, welche Hilfsprogramme der Bund auflege. Im Landeshaushalt seien dafür auch 
entsprechende Rücklagen gebildet worden, um hier handlungsfähig zu sein.

Liquiditätshilfen sollten gleich zu Beginn des Jahres 2023 für energieintensive 
Betriebe mit Vergünstigungen und auch mit Beratungsprogrammen greifen.

Im Bereich Arbeit dürfe die Bundesagentur für Arbeit nicht aus ihrer Zustän-
digkeit entlassen werden. Im Übrigen werde zurzeit im Vermittlungsausschuss  
darüber verhandelt, wie mehr Menschen in Arbeit gebracht werden könnten.

Das Thema „Überbetriebliche Ausbildungsstätten“ werde auch von der CDU-
Fraktion sehr genau beobachtet. Wenn sich hier ein erhöhter Mittelbedarf ergebe, 
müsse das Land natürlich auch hier tätig werden. Im Moment werde davon aus-
gegangen, dass das, was an Mitteln in den Haushalt eingestellt worden sei, ausrei-
che, um den Bedarf befriedigen zu können.

Ein Abgeordneter der Fraktion der FDP/DVP führt aus, seine Fraktion habe sich 
mit ihren Änderungsanträgen speziell dem Mittelstand und dem Handwerk ge-
widmet und versucht, hier Akzente zu setzen.

Schwerpunktmäßig gehe er auf das Kapitel 0708 – Innovation und Technolo-
gietransfer – ein, aus dem mit einem Ansatz bei Titel 892 79 – Zuschüsse für 
Investitionen an private Unternehmen – in den beiden vergangenen Jahren die Di-
gitalisierungsprämie über eine Rücklage im Volumen von 25 Millionen € jährlich 
finanziert worden sei. Die nunmehr veranschlagten Mittel in Höhe von 2 Millio-
nen € würden dem Bedarf in keiner Weise gerecht. Deshalb habe seine Fraktion 
beantragt, die Digitalisierungsprämie auf vergleichbarem Niveau wie in den letz-
ten beiden Jahren mit jeweils 25 Millionen € in den Jahren 2023 und 2024 fort-
zuführen. In der Digitalisierung liege der Schlüssel für den Erfolg in der Zukunft.

Eine Abgeordnete der Fraktion GRÜNE unterstreicht die Ausführungen des Be-
richterstatters, dass sich das Land in einer multiplen krisenhaften Situation be-
finde. Dem begegne der Haushaltsentwurf in vielerlei Hinsicht mit den verschie-
densten Unterstützungsangeboten.

Der Bereich Qualifizierung, Fachkräftegewinnung sei selbstredend ein wichtiger 
Sektor, in dem die Regierungsfraktionen mit Änderungsanträgen eine deutliche 
Steigerung des Mitteleinsatzes anstrebten. Zudem habe der Ministerpräsident an-
gekündigt, dass hier Lücken in der Bundesförderung gegebenenfalls durch Lan-
desprogramme geschlossen werden sollten.

In vielen Bereichen bedürfe es aber auch einer strukturellen Überarbeitung, die 
dringend angegangen werden müsse. Da könnten über Standardisierungen, einfa-
chere und schnellere Hilfen noch deutliche Fortschritte gemacht werden. Mit dem 
Haushaltsentwurf und dem Blick darauf, wie das weiterentwickelt werden könne, 
werde dem jedoch in der gerade herrschenden Haushaltslage erst einmal Genüge 
getan.
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Zur zukunftsfähigen Ausrichtung der Investitionen verweist sie beispielhaft auf 
den Einzelplan 12 mit einem Schwerpunkt im Gesundheitssektor. Aber in der 
Ausrichtung und Unterstützung sei es ein wichtiger Punkt, das große Krisenfeld 
Klimaschutz mit der wirtschaftlichen Entwicklung zusammenzuführen und dabei 
einen Schwerpunkt auf den Sektor Green Tech zu legen. Dafür stelle der Haus-
haltsentwurf die Weichen.

Sodann dankt sie im Namen ihrer Fraktion der Landtagsverwaltung, dem Rech-
nungshof und den Ministerien für das, was dort in schwieriger Zeit zur Aufstel-
lung des Haushaltsentwurfs 2023/2024 geleistet worden sei.

Ein weiterer Abgeordneter der Fraktion der AfD nimmt von den Änderungsanträ-
gen seiner Fraktion zunächst die beantragte Erhöhung der Mittel für die Stärkung 
der Innenstädte um 45 Millionen € in den Blick. Hier brauche es mehr Verbund-
projekte in den Kommunen, deren Förderung auch nicht nur von öffentlichen 
Trägern beantragt werden dürfe. Vielmehr müsse es z. B. auch Vereinen möglich 
sein, hier Fördermittel zu beantragen.

Er plädiere schon länger dafür, die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Würt-
temberg in die Zuständigkeit des Wirtschaftsressorts zu überführen und die För-
derung der elektronischen Spieleindustrie und der Softwareentwicklung schwer-
punktmäßig im Wirtschaftsministerium anzusiedeln. Mit dem Änderungsantrag 
07/33 beantrage seine Fraktion die Etatisierung eines Titels „Zuschüsse für die 
Förderung von KMU und Start-up-Unternehmen in den Bereichen Softwareent-
wicklung und Vermarktung von Anwendungen“ mit einem Ansatz von 10 Millio-
nen €.

In Kapitel 0708 beantrage die AfD die Streichung des Titels 686 75: Zuschüsse 
für Förderprogramme zur Gleichstellung in der Wirtschaft. Förderprogramme, die 
vorrangig dazu dienten, gesellschaftspolitische Vorstellungen zu kommunizieren, 
seien aus Sicht der AfD-Fraktion nicht notwendig. Ähnliches gelte für andere 
Förderprogramme, die quasi Klimaschutzboni gewährten.

Wichtig sei für ihn auch grundsätzlich, Konsequenzen aus den Erfahrungen zu 
ziehen, dass strenge Coronamaßnahmen zur Senkung der Steuereinnahmen des 
Landes führten, was wiederum hohe Kreditaufnahmen und weitere Förderpro-
gramme des Landes zur Folge habe.

Kapitel 0701 mehrheitlich genehmigt.

Kapitel 0702

Allgemeine Bewilligungen

Änderungsantrag 07/34 einstimmig zugestimmt.

Änderungsantrag 07/9 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 07/10 (insgesamt) mehrheitlich abgelehnt.

Kapitel 0702 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Kapitel 0703

Arbeit

Der Vorsitzende ruft die Änderungsanträge 07/11 bis 07/13 sowie 07/25 und 
07/35 mit zur Beratung auf.

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD spricht den Änderungsantrag 07/35 und 
hier das Thema „Weiterförderung von Arbeitslosenberatungszentren“ an. Zu den 
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Arbeitslosenberatungszentren sei in den vergangenen Monaten von Wohlfahrts-
verbänden geäußert worden, dass die Finanzierung dieser Zentren auf der Kip-
pe stehe. Die Regierungsfraktionen hätten nun bei den Zuschüssen für laufende  
Zwecke für das Haushaltsjahr 2023 einmalige Mittel in Höhe von 126 000 € 
und für 2024 in Höhe von 148 000 € beantragt. Er fragt, ob es sich dabei um 
Auf stockungen der bisherigen Finanzierungen handle und ob dies ausreiche, um  
sicherzustellen, dass die Arbeitslosenberatungszentren in der bisherigen Form 
weitergeführt werden könnten.

Die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus antwortet, bei den beantrag-
ten einmaligen Mitteln handle es sich um Aufstockungen. Sie gehe davon aus, 
dass der Ansatz zur Finanzierung aller zwölf Arbeitslosenberatungszentren aus-
kömmlich sein werde.

Der Abgeordnete der Fraktion der SPD zeigt sich verwundert, dass seine Fragen 
zu den Arbeitslosenberatungszentren von der Ministerin beantwortet worden sei-
en, obwohl der Änderungsantrag 07/35 von der Fraktion GRÜNE und der CDU-
Fraktion gestellt worden sei. Wenn aber die Ministerin diesen Punkt für wichtig 
erachte, stelle sich für ihn die Frage, warum der Ansatz nicht schon von vornher-
ein im Haushaltsentwurf entsprechend ausgebracht worden sei. 

Ein Abgeordneter der Fraktion der CDU erklärt, er habe sich vor der Ministerin 
zu diesem Titel zu Wort gemeldet, aber seine Wortmeldung sei vom Vorsitzenden 
übersehen worden.

Die Regierungsfraktionen wollten mit dem Änderungsantrag 07/35 sicherstellen, 
dass die Arbeitslosenberatungszentren weitergeführt werden könnten.

Änderungsantrag 07/11 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 07/35 einstimmig zugestimmt.

Änderungsantrag 07/12 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 07/25 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 07/13 mehrheitlich abgelehnt.

Kapitel 0703 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Kapitel 0707

Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaft

Änderungsantrag 07/26 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 07/14 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 07/27 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 07/28 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 07/29 mehrheitlich abgelehnt.

Kapitel 0707 mehrheitlich genehmigt.
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Kapitel 0708

Innovation und Technologietransfer

Der Vorsitzende ruft die Änderungsanträge 07/1 bis 07/4, 07/15, 07/16, 07/30, 
07/31, 07/32 und 07/36 bis 07/44 mit zur Beratung auf.

Ein Abgeordneter der Fraktion der FDP/DVP möchte zum Änderungsantrag 
07/39 der Regierungsfraktionen wissen, wie die Förderung des Leichtbaus kon-
kret aussehen solle, nachdem bekannt geworden sei, dass die Landesagentur für 
Leichtbau Baden-Württemberg aufgelöst werden solle.

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD nimmt Bezug auf den Änderungsantrag 
07/2 der FDP/DVP-Fraktion zur Digitalisierungsprämie. Der Bewilligungslis-
te des Finanzministeriums habe er bei den Entnahmen und Einwilligungen in 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie mit Stand vom 4. November 
2022 entnommen, dass es bei den Mitteln für die „Digitalisierungsprämie Plus“ in  
Höhe von knapp 48 Millionen € bis zum 31. Oktober 2022 keine Abflüsse ge-
geben habe. Deshalb wolle er wissen, ob noch Geld für die Digitalisierungsprä-
mie zurückgehalten werde, sodass es vielleicht dieses Änderungsantrags der FDP/
DVP-Fraktion überhaupt nicht bedürfe.

In den Änderungsanträgen 07/43 und 07/44 der Regierungsfraktionen gehe es um 
die Vorhaben „Quanteninnovationscluster Baden-Württemberg“ bzw. „Luft- und 
Raumfahrtstrategie Baden-Württemberg“. Für beide Vorhaben sollten insgesamt 
14 Millionen € bereitgestellt werden. Er frage, warum der hier offenbar bestehen-
de Bedarf vonseiten des Wirtschaftsministeriums nicht erkannt worden sei und 
nicht von vornherein Niederschlag im Haushaltsentwurf gefunden habe.

Ein Abgeordneter der Fraktion der CDU stellt mit Blick auf das Quanteninno-
vationscluster Baden-Württemberg und die Luft- und Raumfahrtstrategie Baden-
Württemberg generell fest, dass die Regierungsfraktionen nach der Steuerschät-
zung entlang der Prioritäten mit ihren Änderungsanträgen Haushaltsansätze nach-
justiert hätten.

Ein weiterer Abgeordneter der Fraktion der CDU erläutert zum Änderungsantrag 
07/39 der Regierungsfraktionen, die Haushaltsansätze in Titel 686 81 – Sonstige 
Zuschüsse für laufende Zwecke – sollten für 2023 und 2024 jeweils um 110 000 € 
erhöht werden, um den Leichtbau zu fördern und diese zukunftsrelevante Schlüs-
seltechnologie zu sichern.

Die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus erläutert zunächst, der Haus-
haltsansatz zum Quanteninnovationscluster sei von ihrem Haus angemeldet worden, 
aber die Finanzierung sei erst nach der Herbst-Steuerschätzung möglich geworden.

Der Bund habe das Thema Leichtbau inzwischen entschlossen aufgegriffen und 
zahlreiche Maßnahmen auf den Weg gebracht, um den Leichtbau weiter voran-
zubringen. Dabei seien auf Bundesebene auch parallele Strukturen zur Landesge-
sellschaft Leichtbau BW aufgebaut worden. Um den Leichtbau jedoch in Baden-
Württemberg weiterzuentwickeln, dabei aber auch hier Doppelstrukturen zu ver-
meiden, werde gegenwärtig eine Entscheidung der Landesregierung vorbereitet.

Bezüglich der Digitalisierungsprämie sei zu erwähnen, dass im Jahr 2022 Anträge 
in einem Rahmen von 40 Millionen € bewilligt worden seien. Wenn die Antrag-
steller die Projektabwicklungen bestätigen könnten, flössen diese Gelder. Dies 
lasse sich haushalterisch nicht anders handhaben. Das Programm werde nach wie 
vor sehr stark nachgefragt.

Änderungsantrag 07/30 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 07/36 mehrheitlich zugestimmt.

Änderungsantrag 07/1 (insgesamt) mehrheitlich abgelehnt.
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Änderungsantrag 07/15 (insgesamt) mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 07/37 mehrheitlich zugestimmt.

Änderungsantrag 07/16 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 07/38 einstimmig zugestimmt.

Änderungsantrag 07/2 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 07/39 einstimmig zugestimmt.

Änderungsantrag 07/3 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 07/40 (insgesamt) einstimmig zugestimmt.

Änderungsantrag 07/41 einstimmig zugestimmt.

Änderungsantrag 07/4 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 07/44 einstimmig zugestimmt.

Änderungsantrag 07/42 einstimmig zugestimmt.

Änderungsantrag 07/43 einstimmig zugestimmt.

Änderungsantrag 07/31 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 07/32 mehrheitlich abgelehnt.

Kapitel 0708 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Kapitel 0710

Mittelstandsförderung

Der Vorsitzende ruft die Änderungsanträge 07/5 bis 07/8, 07/17 bis 07/20, 07/22 
bis 07/24, 07/33, 07/45 bis 07/49 und den Entschließungsantrag 07/21 mit zur Be-
ratung auf.

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD merkt an, der Landtag habe sich in sei-
ner Sitzung am 10. November 2022 im Rahmen einer Aktuellen Debatte mit der 
Innenstadtförderung befasst. Er erkundigt sich ausgehend von einer Frage, die 
in dieser Debatte gestellt worden sei, danach, in welchem Umfang aus den Be-
reichen des Wirtschaftsministeriums, des Wohnungsbauministeriums sowie even-
tuell auch aus anderen Ministerien konkret in die Innenstadtentwicklung investiert 
werde.

Die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus teilt mit, die Maßnahmen 
des Wirtschaftsministeriums z. B. unter den Stichworten Innenstadtberater und 
Handel 2030 seien bereits dargelegt worden. Aus dem Städtebauförderungspro-
gramm 2022 seien insgesamt 237,19 Millionen € für insgesamt 361 städtebau-
liche Erneuerungsmaßnahmen bewilligt worden. Dabei handle es sich um  
73 Neumaßnahmen und 288 bewilligte Aufstockungen. 

Gemeinsam mit dem Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen habe eine 
kursorische Durchsicht dieser insgesamt 361 städtebaulichen Erneuerungsmaß-
nahmen stattgefunden. Dabei habe sich ergeben, dass ca. 280 Maßnahmen in un-
mittelbarem Zusammenhang mit der Stärkung von Ortsmitten und Stadt- bzw. 
Stadtteilzentren stünden, für die im Programm 2022 rund 210 Millionen € bewil-
ligt worden seien. Darüber hinaus könnten auch städtebauliche Erneuerungsmaß-
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nahmen außerhalb von Ortsmitten, die beispielsweise die Reaktivierung großer 
brachliegender Flächen mit sich brächten, positiv auf die Entwicklung von Ge-
werbeflächen und Wohnraum wirken, was indirekt wiederum über die Kaufkraft 
positiv für die Entwicklung der Innenstädte sei.

Änderungsantrag 07/17 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 07/5 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 07/45 mehrheitlich zugestimmt.

Änderungsantrag 07/6 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 07/18 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 07/7 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 07/19 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 07/20 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 07/8 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 07/22 (insgesamt) mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 07/46 einstimmig zugestimmt.

Änderungsantrag 07/47 einstimmig zugestimmt.

Änderungsantrag 07/23 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 07/24 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 07/48 einstimmig zugestimmt.

Änderungsantrag 07/33 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 07/49 einstimmig zugestimmt.

Kapitel 0710 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Entschließungsantrag 07/21 mehrheitlich abgelehnt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass für den Bereich des Einzelplans 07 keine Wort-
meldungen zu Projekten vorlägen, die im Einzelplan 12 – Allgemeine Finanzver-
waltung – veranschlagt seien.

1.12.2022

Stephen Brauer
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